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Die in diesem Pflichtenheft erwähnten Personen- und Funktionsbezeichnungen beziehen sich  

gleicherweise auf beide Geschlechter. 
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I. Allgemeine Bestimmungen 

Gestützt auf das Reglement über den kommunalen Naturgefahrendienst (KND) der Gemeinde 
Glarus Nord, erlässt der Gemeinderat dieses Pflichtenheft für die Organe des kommunalen 
Naturgefahrendienstes. 

II. Aufgaben 

 Aufgaben der Gemeindeführungsorganisation (GFO) 

Die Gemeindeführungsorganisation ist zur Bewältigung einer "besonderen Lage" 
zuständig. Die Aufgaben der Gemeindeführungsorganisation sind im Reglement 
"Gemeindeführungsorganisation der Gemeinde Glarus Nord" geregelt. 

Die Gemeindeführungsorganisation: 

a. organisiert sich gemäss dem Reglement Gemeindeführungsorganisation in 
"besonderen Lagen"; 

b. ordnet bei "besonderer Lage" auf Antrag der kommunalen Naturgefahren-
kommission vorzukehrende Sicherheitsmassnahmen (Strassensperrungen, 
Evakuationen, Hausaufenthalte, schliessen von Schulen) an und erteilt die 
notwendigen Weisungen; 

c. koordiniert bei "besonderer Lage" die notwendigen Interventionsmassnahmen 
und Aufräumungsarbeiten und sorgt für die Beschaffung ausreichender perso-
neller und maschineller Ressourcen; 

d. ordnet Rettungs-, Hilfs- und Aufräumarbeiten nach Ereignissen der "besonderen 
Lage" an; 

e. koordiniert bei "besonderer Lage" die Versorgung von abgeschnittenen 
Siedlungsgebieten und Wohnhäusern; 

f. orientiert bei Bedarf die kantonale Führungsorganisation; 

g. beantragt bei Notlagen weitere Unterstützung bei der kantonalen Führungs-
organisation; 

h. informiert bei "besonderer Lage" über die für die Kommunikation zuständige 
Organisationseinheit die betroffene Bevölkerung. 

 Aufgaben der kommunalen Naturgefahrenkommission (KNK) 

Die kommunale Naturgefahrenkommission ist zur Bewältigung einer "normalen Lage" 
zuständig. Sie entscheidet bei "normaler Lage" über Vorsorge- und 
Notfallmassnahmen und erteilt die erforderlichen Aufträge zu deren Umsetzung. 

Die kommunale Naturgefahrenkommission: 

a. hält die ständige Einsatzbereitschaft aufrecht ab 

 - Starkniederschlag-Gefahrenstufe «erheblich» (Stufe 3) der Meteo Schweiz 

- kantonaler Warnstufe Linth-Hochwasser «rot» (Stufe 4) 

- Sturm-Gefahrenstufe «gross» (Stufe 4) der Meteo Schweiz  

- Waldbrand-Gefahrenstufe «gross» (Stufe 4) der Abteilung Wald und Natur- 
gefahren und GlarnerSach; 

b. beobachtet und beurteilt bei sich abzeichnenden und kritischen Wetterlagen die 
lokale Wetter- und Naturgefahrensituation innerhalb der vordefinierten Perimeter 
gemäss den zugehörigen Dokumenten; 

c. erstellt bei kritischen Wettersituationen Kurzzeitprognosen über die Weiter-
entwicklung der lokalen Gefahrensituation; 

d. ordnet bei "normaler Lage" allfällig vorzukehrende Sicherheitsmassnahmen 
(Absperrung von Strassen und Wegen) bei den zuständigen Bereichen der 
Gemeinde Glarus Nord an und erteilt die notwendigen Weisungen; 
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e. berät die Ausführungsorganisationen (Feuerwehr und die zuständigen Bereiche 
der Gemeinde Glarus Nord) bei deren Ausführung von Vorsorge- und 
Schutzmassnahmen gemäss Wasserinterventionsplan (WIP); 

f. informiert bei "normaler Lage" über die für die Kommunikation zuständige 
Organisationseinheit die betroffene Bevölkerung über Einschränkungen infolge 
der Gefahrensituationen; 

g. berät die Gemeindeführungsorganisation bei "besonderer Lage" und gibt 
Empfehlungen für Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung ab; 

h. kann öffentliche und private Organisationen und Vereine, welche Anlagen in 
durch Naturgefahrenprozesse gefährdeten Gebieten betreiben, beraten;  

i. protokolliert die Entscheide und angeordneten Massnahmen der Naturgefahren-
kommission; 

j. hilft beim Führen und Nachführen von Wasserinterventionsplänen (WIP), 
überprüft nach jedem Ereignis die Interventionspläne zusammen mit den 
Ausführungsorganisationen und gibt Verbesserungsvorschläge an die Behörden 
weiter. Federführend bei der Nachführung des WIP ist die GlarnerSach 
zusammen mit der Abteilung Wald und Naturgefahren des Kantons Glarus; 

k. stellt die notwendigen Hilfsmittel für die Beobachtung und Beurteilung der 
Gefahrensituationen zur Verfügung und ist besorgt, dass alle Mitglieder 
entsprechend ihrer Funktion ausgerüstet sind; 

l. pflegt den Kontakt mit weiteren Naturgefahrenfachleuten; 

m. nimmt an den für sie bestimmten Weiterbildungen und Tagungen teil oder 
beantragt persönliche Weiterbildung. 

 Aufgaben des Vorsitzenden der kommunalen Naturgefahrenkommission 

Der Vorsitzende: 

a. organisiert und führt die kommunale Naturgefahrenkommission der Gemeinde 
Glarus Nord; 

b. ist verantwortlich für die gesamte Planung und Administration der Natur-
gefahrenkommission; 

c. ordnet die kommunalen Naturgefahrenkommissionssitzungen an; 

d. führt die kommunalen Naturgefahrenkommissionssitzungen; 

e. ist verantwortlich, dass die kommunale Naturgefahrenkommission über die 
notwendigen personellen und materiellen Ressourcen verfügt; 

f. stellt sicher, dass alle Mitglieder der Naturgefahrenkommission ihren Aufgaben 
entsprechend ausgebildet sind und sich kontinuierlich weiterbilden; 

g. ist verantwortlich für die gesamte Planung, Administration und Entschädigung der 
Kommissionsmitglieder; 

h. behandelt und beurteilt in Zusammenarbeit mit dem Gemeindepräsidenten alle 
Einwände gegen die kommunale Naturgefahrenkommission; 

i. vertritt bei "besonderer Lage" die kommunale Naturgefahrenkommission in der 
Gemeindeführungsorganisation. 

 Aufgaben der kommunalen Naturgefahrenberater 

Die kommunalen Naturgefahrenberater beobachten die lokalen Wetterverhältnisse 
und beurteilen unter Beizug der allgemeinen Wetterbedingungen die aktuelle Lage. 

Die kommunalen Naturgefahrenberater: 
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a. beobachten die Wetter- und Naturgefahrensituation und informieren die Natur-
gefahrenkommission bei sich abzeichnenden kritischen Wetterlagen; 

b. sind Empfänger der kantonalen Meteowarnungen und interpretieren diese für 
ihren Zuständigkeitsbereich; 

c. erstellen Kurzzeitprognosen über die Wetterentwicklung; 

d. nennen die gefährdeten Gebiete, warnen zeitgerecht und empfehlen geeignete 
Massnahmen; 

e. informieren die Naturgefahrenkommission über die einzelnen Ereignisse; 

f. ordnen Sofortmassnahmen in eigener Kompetenz an, wenn unmittelbar 
Menschen und erhebliche Sachwerte gefährdet sind und keine Zeit bleibt, die 
übergeordneten Organe zu kontaktieren. 

g. sind mit den Naturgefahrengrundlagen und der Naturgefahrenplattform GIN 
vertraut; 

h. nehmen an Weiterbildungen und Tagungen teil oder beantragen persönliche 
Weiterbildungen. 

 Aufgaben der Ausführungsorganisationen 

Die Ausführungsorganisationen umfassen die Feuerwehreinheiten sowie die für die 
Ausführung zuständigen Bereiche der Gemeinde Glarus Nord. 
Bei Bedarf können durch die Gemeindeführungsorganisation Partnerorganisationen 
hinzugezogen werden. 
 
Aufgaben der für die Ausführung zuständigen Bereiche der Gemeinde Glarus 
Nord 

Die für die Ausführung zuständigen Bereiche der Gemeinde Glarus Nord sind 
grundsätzlich zuständig für die Umsetzung von Präventions- und Interventionsmass-
nahmen bei Lawinengefahren, Sturz- und Rutschprozessen sowie Sturmereignissen. 

Die Mitarbeiter der für die Ausführung zuständigen Bereiche der Gemeinde Glarus 
Nord 

a. setzen die von der Naturgefahrenkommission oder der Gemeindeführungs-
organisation angeordneten Massnahmen um, koordinieren diese und bestätigen 
deren Umsetzung an die kommunale Naturgefahrenkommission; 

b. führen auf Anordnung der Naturgefahrenkommission oder der Gemeinde-
führungsorganisation die korrekte Sperrung von Strassen und Wegen aus, 
überwachen und unterhalten die Abschrankungen und entsprechenden Signali-
sationen und heben auf Anordnung der Naturgefahrenkommission oder der 
Gemeindeführungsorganisation die Sperrung von Strassen und Wegen wieder 
auf; 

c. führen auf Anordnung der Gemeindeführungsorganisation Evakuationen durch; 

d. unterstützen auf Anordnung der Naturgefahrenkommission die Feuerwehr-
einheiten bei der Umsetzung der Massnahmen gemäss Wasserinterventions-
plänen (WIP). 

 
Aufgaben der Feuerwehr 

Die Feuerwehr ist grundsätzlich zuständig für die Umsetzung von Interventions-
massnahmen bei Waldbrand und Hochwassergefahren. 

Die Feuerwehr 

a. setzt die im Wasserinterventionsplan (WIP) vorgesehenen 
Interventionsmassnahmen um, koordiniert diese und bestätigt deren Umsetzung 
an den Einsatzleiter Feuerwehr; 

b. bekämpft den Waldbrand gemäss Waldbrandinterventionsplan; 
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c. steht im Ereignisfall mit den zuständigen lokalen Naturgefahrenberatern und mit 
der kommunalen Naturgefahrenkommission in engem Kontakt; 

d. unterstützt die zuständigen Bereiche der Gemeinde bei der Ausführung weiterer 
Interventionsmassnahmen. 

 Aufgaben weiterer Stellen 

Zuständige Fachstelle für Kommunikation 

Die für die Kommunikation zuständige Fachstelle stellt die Kommunikation gegen 
aussen sicher. 

Die zuständige Fachstelle für Kommunikation 

a. erhält die notwendigen Informationen bei einer "normalen Lage" von der Natur-
gefahrenkommission oder bei einer "besonderen Lage" von der Gemeinde-
führungsorganisation; 

b. informiert die Medien und die Bevölkerung über Naturgefahrensituationen und 
getroffene Massnahmen; 

c. aktualisiert die digitalen Medien betreffend Naturgefahrensituationen und 
Massnahmen. 

 

Sekretariat des vorstehenden Bereiches  

Das Sekretariat des vorstehenden Bereiches und/oder die Einwohnerkontrolle 

a. unterstützen die kommunale Naturgefahrenkommission bei allgemeinen Sekre-
tariatsarbeiten; 

b. pflegen die Eintragungen zu Gebietseinteilungen im NEST; 

c. pflegen die Adressliste für Warnmeldungen; 

d. versenden und dokumentieren Warnmeldungen an die betroffene Bevölkerung. 

 Schlussbestimmungen 

Das Pflichtenheft wird durch den Wasserinterventionsplan (WIP) mit den zugehörigen 
Dokumenten ergänzt. Diese bilden eine Sammlung von Hilfsmitteln und Checklisten 
für die Beurteilung der Gefahrensituationen, für die Anordnung und Durchführung von 
Massnahmen und bei der Ereignisbewältigung sowie bei der Dokumentation der 
Ereignisse und der getroffenen Entscheidungen und Massnahmen. 

Die Hilfsmittel werden durch die kommunale Naturgefahrenkommission periodisch 
überprüft und allenfalls, beispielsweise aufgrund veränderter Gegebenheiten oder 
neuer Erkenntnisse, angepasst. 

 

 

Glarus Nord, 09. August 2023 

 
GEMEINDERAT GLARUS NORD 

  

 

 

 

Thomas Kistler Andrea Antonietti 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 
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